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Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit nach Gegenzeichnung ausgefertigt

wird und zu verkündenist:

Gesetz

zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge.

Vom 15. Dezember 2020,

Artikel1

Änderung des Kommunalabgabengesetzes

Das Kommunalabgabengesetz in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSAS. 405),

zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. September 2019

(GVBl. LSA S. 284), wird wie folgt geändert:

1. 8 6 wird wie folgt geändert:

a) Absatz I Satz 2 und 3 wird aufgehoben.

b) Absatz 6 Satz | wird aufgehoben.

2. 8 6a wird aufgehoben,

3. $ 6d wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen.

b) Die Absätze 2 bis 5 werden aufgehoben.

4. 87 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird der Punkt durch ein Semikolonersetzt.

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 2 Halbsatz 2 und die

Angabe„Abs. 4, 6 und 7 sind“ wird durch die An-

gabe „Abs. 4 und 7 ist“ ersetzt.

c} Nach Satz 2 werden folgende neue Sätze 3 und 4

angefügt:

„Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der

beitragsauslösenden Maßnahme, in den Fällen des

$ 6 Abs. 2 mit der Beendigung der Teilmaßnahme
und in den Fällen des $ 6 Abs. 4 mit der Beendigung
des Abschnitts, sofern zum Zeitpunkt der Entschei-
dung über die beitragsauslösende Maßnahme eine

Satzung in Kraft getreten ist. $ 6 Abs. 6 Satz 2 und 3

gilt entsprechend.“

5. $ 13a wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird das Wort „Straßenausbaubeiträge"

durch die Wörter „Besondere Wegebeiträge“erseizt.

b) In Absatz 3 Satz 4 wird das Wort „Straßenausbau-

beiträgen“ durch die Wörter „besonderen Wegebei-

trägen“ersetzt.

6. In$ 14 Abs. 1 werden die Wörter„fünf Euro“ durch die

Wörter „zehn Euro“ersetzt.

7. Nach 8 18 wird folgender $ 18a eingefügt:

„s 18a
Übergangsvorschriften zum Gesetz zur Abschaffung

der Straßenausbaubeiträge

(1) Für die Erhebung von Beiträgen in Bezug auf

Verkehrsanlagen gilt dieses Gesetz in der bis zum
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31. Dezember 2019 geltenden Fassung, soweit die Bei-

tragspflichten bis spätestens 31. Dezember 2019 ent-

standen sind. Für die Erhebung von wiederkehrenden

Beiträgen in Bezug auf Verkehrsanlagen gilt dieses

Gesetz in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden
Fassung, wenn die Beitragsschuld spätestens mit Ablauf

des 31. Dezember 2019 entstandenist. In den Fällen des
Satzes | und in den Fällen des Satzes 2 gilt $ 6 Abs.1

Satz 2 in der bis zum 31. Dezember 2019 geltenden
"Fassung mit der Maßgabefort, dass die Gemeindenfür

die erforderlichen Maßnahmen in Bezug auf Verkehrs-

anlagen Beiträge, die sie noch nicht erhoben haben,er- '
heben können. -

(2) Bescheide über Beiträge in Bezug auf Verkehrs-

anlagen, für die die Beitragspflichten nach dem 31. De-

zember 2019 entstanden sind, werden von den Gemein-

den von Amts wegen aufgehoben. Die aufder Grundlage

eines solchen Bescheides gezahlten Beiträge werden

von den Gemeinden unverzinst an denjenigenerstattet,

auf dessen Rechnung die Zahlung bewirkt wordenist.

Die Erstattung erfolgı bis spätestens 31. Dezember2021.

Die Sätze 1 bis 3 gelten für wiederkehrende Beiträge,

die die Gemeindenanstelle einmaligerBeiträge in Bezug

auf Verkehrsanlagen erhoben haben, entsprechend.

(3) Hatte die Gemeindefür Beiträge in Bezug aufVer-

kehrsanlagen Vorausleistungen aufden Beitrag verlangt,

den endgültigen Beitrag hingegen noch nichtfestgesetzt,

hebt sie die Vorausleistungsbescheide von Amt$ wegen

auf und erstattet bereits gezahlte Vorausleistungen un-

verzinst an denjenigen, auf dessen Rechnung die Zah-

lung bewirkt worden ist. Dies gilt nicht, wenn die

Beitragspflicht bis einschließlich 31. Dezember 2019

entstanden ist. Die Erstattung erfolgt bis spätestens

31. Dezember2021. Die Sätze 1 bis 3 gelten für Voraus-
leistungen aufzu zahlende wiederkehrendeBeiträge, die

die Gemeinden anstelle einmaliger Beiträge in Bezug

auf Verkehrsanlagen erhoben haben, entsprechend.

(4) Das Land erstattet den Gemeinden auf Antrag

diejenigen Beträge, die ihnen unmittelbar dadurch ent-

gehen, dass sie für bereits begonnene erforderliche

Maßnahmen infolge des Gesetzes zur Abschaffung der

Straßenausbaubeiträge Beiträge in Bezug auf Verkehrs-

anlagen oder wiederkehrendeBeiträge in Bezug aufVer-

kehrsanlagen nicht mehr erheben dürfen oder Erstattun-

gen nach den Absätzen 2 und 3 vorzunehmen haben.

Eine Erstattung nach Satz | erfolgt, wenn

1. die Beitragspflichten entstanden sind,

2. die Beitragspflichten nach diesem Gesetz in der

bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung und

der gemeindlichen Beitragssatzung entstanden wären

oder “

3. in den Fällen der Absätze 2 und 3 eine Erstattung

durch die Gemeindeerfolgtist.
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Ein Erstattungsanspruch nach Satz 1 setzt voraus, dass

die Gemeinde

1. spätestens am 9. September 2020 das Vergabever-

fahren für die Bauleistungeingeleitet hat und

2. den Antrag auf Erstattung spätestens am 31. De-

zember 2025

beim Landesverwaltungsamtgestellt hat.

(5) Hinsichtlich der Erstattungsansprüche nach Ab-

satz 4 wird die Landesregierung ermächtigt, durch Ver-
ordnung das Verfahren der Antragstellung, Fälligkeit
und Auszahlung der Erstattungsleistungen sowie die

Auskunftspflichten der Gemeinden zur Ermittlung der

Erstattungsansprüche näher zu regeln.“

Artikel 2 .

Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes

Dem $ 99 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes

vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. November 2020

{GVBI. LSA S. 630), wird folgender Satz 3 angefügt:

„Von der Verpflichtung nach SatzI, Entgelte vorrangig zu

erheben, sind Beiträge, die auf der Grundlage des $ 18a

Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden,

ausgenommen.“

Artikel 3
Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich

für kommunale Straßenausbaumaßnahmen

81
Mehrbelastungsausgleich wegen der Abschaffung

der Straßenausbaubeiträge

Die Gemeinden erhalten ab dem Jahr 2022 einen Mehr-

belastungsausgleich in Höhe von jährlich 15 Millionen

Euro zum Ausgleich dafür, dass sie Beiträge in Bezug auf

Verkehrsanlagen und wiederkehrende Beiträge in Bezug

auf Verkehrsanlagen für erforderliche Maßnahmen,für die

ab dem 10. September 2020 das Vergabeverfahren für die

Bauleistungen eingeleitet wurde, aufgrund des Gesetzes

Magdeburg, den 15. Dezember 2020.

Die Präsidentin des Landtages
von Sachsen-Anhalt

Brakebusch

 
Der Ministerpräsident °

des Landes Sachsen-Anhalt

Dr. Haseloff

zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge nicht mehr

erheben dürfen. Die Verteilung der Mittel erfolgt nach

dem Verhältnis der Siedlungsflächen der Gemeinden. Maß-

gebend für die Berechnungist die Größe der jeweiligen

Siedlungsfläche am 31. Dezember 2019, die sich aus der

Statistik des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt zu

den Siediungsflächen ergibt.
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Verordnungsermächtigung

Hinsichtlich der Gewährung des Mehrbelastungsaus-

gleichs wird die Landesregierung ermächtigt, durch Ver-
ordnung Fälligkeit und Auszahlung der Ausgleichsleis-

tungen und die Auskunftspflichten der Gemeinden zur

Ermittlung der Ausgleichsleistungen näher zu regeln sowie

die zuständige Verwaltungsbehörde zu bestimmen.
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* Evaluierung

Die Landesregierung evaluiert die Regelung des Mehr-

belastungsausgleichs im Hinblick aufdie Auskömmlichkeit

derAusgleichszahlungen zum 1. Januar 2024 und legt dem

Landtag spätestens bis zum 30. Juni 2025 einen schrift-

lichen Bericht vor.

Artikel 4

Inkrafttreten

(1) Artikel I tritt vorbehaltlich des Satzes 2 mit Wirkung

vom 1. Januar 2020 in Kraft. Artikel I Nr. 7 tritt hinsicht-

lich des $ 18a Abs. 1 Satz 3des Kommunalabgabengesetzes

am Tag nach der Verkündungin Kraft.

(2) Die Artikel 2 und 4 treten am Tag nach der Verkün-

dung in Kraft. ‘

(3) Artikel 3 tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Januar

2022 in Kraft. Artikel 3 tritt hinsichtlich des $ 2 des Ge-

setzes über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale

Straßenausbaumaßnahmen am Tag nach der Verkündung

in Kraft.

Der Minister

für Inneres und Sport
des Landes Sachsen-Anhalt

Richter
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